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Bundesgesetz über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz 
(Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetz, BZG)

5. Kapitel: Schutzbauten 
1. Abschnitt: Schutzräume und Ersatzbeiträge 

Art. 60 Grundsatz 
Für jeden Einwohner und jede Einwohnerin ist ein Schutzplatz in einem Schutzraum in der Nähe des Wohnorts 
bereitzustellen. 

Art. 61 Baupflicht und Ersatzbeitragspflicht 

1 Sind in einer Gemeinde zu wenig Schutzplätze vorhanden, so müssen die Eigentümer und Eigentümerinnen von 
Wohnhäusern bei deren Bau Schutzräume erstellen und ausrüsten. Müssen sie keine Schutzräume erstellen, so haben 
sie einen Ersatz-beitrag zu entrichten.

2 Die Eigentümer und Eigentümerinnen von Heimen oder Spitälern haben bei deren Bau Schutzräume zu erstellen und 
auszurüsten. Ist dies aus technischen Gründen nicht möglich, so haben sie einen Ersatzbeitrag zu entrichten.

3 Die Gemeinden sorgen in Gebieten mit zu wenig Schutzplätzen dafür, dass eine genügende Anzahl ausgerüsteter 
öffentlicher Schutzräume vorhanden ist. 

Art. 62 Steuerung des Schutzraumbaus, Verwendung und Höhe der Ersatzbeiträge 

1 Die Kantone steuern zur Gewährleistung eines ausreichenden und angemessen verteilten Schutzplatzangebots den 
Schutzraumbau.

2 Die Ersatzbeiträge nach Artikel 61 Absätze 1 und 2 gehen an die Kantone. 

3 Sie dienen zur Finanzierung der öffentlichen Schutzräume der Gemeinden und zur Erneuerung öffentlicher und privater 
Schutzräume. Verbleibende Mittel dürfen ausschliesslich verwendet werden für: 

a. die zivilschutznahe Umnutzung von Schutzanlagen; 

b. den Rückbau von Schutzanlagen, wenn diese weiterhin für Zivilschutzzwecke genutzt werden (Art. 91 Abs. 3); 

c. die Beschaffung von Material nach Artikel 92 Buchstabe c; 

d. die periodische Schutzraumkontrolle; 

e. die Deckung der Verwaltungskosten des Ersatzbeitragsfonds; 
f. die Ausbildungsaufgaben im Zivilschutz. Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetz 

4 Der Bundesrat legt die Rahmenbedingungen fest für die Steuerung des Schutzraumbaus, für die Höhe der 
Ersatzbeiträge und für die Verwendung der verbleiben-den Mittel (Abs. 3). 

5 Die Kantone erstatten dem BABS auf dessen Verlangen Bericht über die Verwendung der Ersatzbeiträge.

Art. 63 Baubewilligungen 

1 Baubewilligungen für den Bau von Wohnhäusern, Heimen und Spitälern dürfen erst erteilt werden, wenn die 
zuständigen Stellen über die Schutzraum-Baupflicht entschieden haben. 

2 Um die ordnungsgemässe Ausführung des Schutzraumbaus zu gewährleisten, können die Kantone vom Bauherrn oder 
von der Bauherrin Sicherheitsleistungen verlangen. 

Art. 64 Kulturgüterschutz 

1 Die Kantone können den Eigentümer oder die Eigentümerin sowie den Besitzer oder die Besitzerin unbeweglicher oder 
beweglicher Kulturgüter von nationaler Bedeutung verpflichten, bauliche Massnahmen zu deren Schutz zu treffen oder 
zu dulden. 

2 Der Bundesrat bestimmt die Mindestanforderungen an bauliche Massnahmen zum Schutz von Kulturgütern von 
nationaler Bedeutung sowie die Anforderungen an die Einrichtungen von Kulturgüterschutzräumen.



Art. 65 Unterhalt
Der Unterhalt der Schutzräume obliegt dem Eigentümer oder der Eigentümerin.

Art. 66 Aufhebung

1  Die Aufhebung von Schutzräumen erfolgt durch die Kantone.

2  Der Bundesrat legt die Voraussetzungen fest.

Art. 73 Betriebsbereitschaft
Die Eigentümer und Eigentümerinnen sowie die Besitzer und Besitzerinnen einer Schutzbaute haben dafür zu sorgen, dass
die Schutzbauten auf Anordnung des Bundes in Betrieb genommen werden können.

Art. 74 Ersatzvornahme
Setzt ein Eigentümer oder eine Eigentümerin oder ein Besitzer oder eine Besitzerin einer Schutzbaute die
vorgeschriebenen Massnahmen nicht um, so sind diese von der zuständigen Behörde des Bundes oder des Kantons
anzuordnen und wenn nötig auf Kosten des Eigentümers oder der Eigentümerin oder des Besitzers oder der Besitzerin
umzusetzen.

Verordnung über den Zivilschutz (Bund)
(Zivilschutzverordnung, ZSV)

Art. 73 Ausrüstung der Schutzräume

1  Die Eigentümer und Eigentümerinnen haben ihre Schutzräume mit dem für einen längeren Schutzraumaufenthalt
erforderlichen Material auszurüsten.

2  Schutzräume, die vor dem 1. Januar 1987 erstellt wurden und den Mindestanforderungen entsprechen, müssen erst
auf Anordnung des Bundesrats ausgerüstet werden.

3  Werden vor dem 1. Januar 1987 erstellte Schutzräume oder Schutzplätze, die den Mindestanforderungen entsprechen,
jedoch nicht ausgerüstet sind, bei einem Neubau auf dem gleichen Areal in die Berechnung einbezogen, so sind diese
auszurüsten.

4  Das BABS erlässt Vorgaben zur Ausrüstung der Schutzräume durch Eigentümer und Eigentümerinnen von Spitälern,
Alters- und Pflegeheimen.

5  Das für einen längeren Schutzraumaufenthalt erforderliche Material ist im Gebäude oder auf dem Areal, wo sich der
Schutzraum be ndet, zu lagern. 

6  Das BABS regelt die technischen Einzelheiten.

Art. 82 Aufhebung von Schutzräumen

1  Die Kantone können die Aufhebung von Schutzräumen bewilligen, die den Mindestanforderungen nicht mehr
entsprechen.

2  Sie können die Aufhebung von Schutzräumen, die den Mindestanforderungen entsprechen, bewilligen, wenn:

a. ein Umbau in einem bestehenden Gebäude wegen eines Schutzraums unverhältnismässig erschwert oder
verunmöglicht würde;

b. der Schutzraum in einem stark gefährdeten Gebiet liegt;

c. ein Schutzplatzüberangebot besteht; oder

d. die Erneuerung unverhältnismässig hohe Kosten verursachen würde.

3  Wird ein Schutzraum ohne Bewilligung aufgehoben oder muss er aufgrund des Ver-schuldens des Eigentümers oder
der Eigentümerin aufgehoben werden, so setzt der Kanton dem Eigentümer oder der Eigentümerin eine angemessene
Frist zur Wieder-herstellung.

4  Stellt der Eigentümer oder die Eigentümerin den Schutzraum nicht innerhalb der angeordneten Frist wieder her, so
ordnet der Kanton die Wiederherstellung auf dessen oder deren Kosten an.

5  Ist eine Wiederherstellung nicht möglich oder unverhältnismässig, so verfügt die zuständige Stelle die Entrichtung eines
Ersatzbeitrags.

6  Das BABS kann Vorgaben für die Aufhebung von Schutzräumen machen.



Verordnung über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz (Kanton)
(BZVSO)

6.2. Schutzraumkontrollen

§ 32 Baukontrolle und Schlussabnahme

1 Die Kontrolle während der Bauphase umfasst die Armierung der Bodenplatte, der Wände und der Decke.

2 Nach Fertigstellung der Schutzräume erfolgt innert nützlicher Frist eine Schlussabnahme.

3 Vom Ergebnis der Schlussabnahme ist dem Amt für Militär und Bevölkerungsschutz mittels Abnahmeprotokoll
Bericht zu erstatten.*

§ 33 Kontrollbehörden

1 Für die Kontrolle der Armierung während der Bauphase und für die Schlussabnahme der Schutzräume bis zu 50
Schutzplätzen sind die Gemeinden zuständig.

2 Das Amt für Militär und Bevölkerungsschutz kann den Vollzug der Kontrollen stichprobeweise überprüfen.

3 Das Amt für Militär und Bevölkerungsschutz ist zuständig für die Kontrolle und die Schlussabnahme der Schutzräume
mit mehr als 50 Schutzplätzen.*

§ 34 Mängel

1 Der Hauseigentümer oder die Hauseigentümerin hat dafür zu sorgen, dass die Schutzräume gemeinsam mit dem
Gebäude fertiggestellt und ausgerüstet werden.

2  Er oder sie hat den Kontrollorganen ungehinderten Zutritt zum Schutzraum zu gewähren und allfällige, bei der Abnahme
festgestellte Mängel bis zu der im Kontrollbericht festgesetzten Frist beheben zu lassen.

3  Gegen Hauseigentümer oder Hauseigentümerinnen, welche nach zweimaliger schriftlicher Mahnung unter
Strafandrohung ihrer Pflicht nicht nachkommen, wird durch das zuständige Kontrollorgan Strafanzeige eingereicht.

§ 35 Periodische Schutzraumkontrolle

1 Die Gemeinden kontrollieren alle 10 Jahre den Unterhalt und die Einsatzbereitschaft der Schutzräume und erstellen
einen Kontrollbericht. Die Gemeinde kann diese Aufgabe der regionalen Zivilschutzorganisation übertragen.

2  Die Hauseigentümer und die Hauseigentümerinnen haben die beanstandeten Mängel innert der gesetzten Frist auf
eigene Kosten zu beheben.

3  Die Gemeinden nehmen die Nachkontrolle vor und erstatten gegen säumige Hausbesitzer nach zweimaliger schriftlicher
Mahnung unter Strafandrohung Strafanzeige.

§ 36 Schutzplatzsteuerung

1 Die Gemeinden sind verantwortlich, dass jedem ständigen Einwohner und jeder ständigen Einwohnerin ein vollwertiger
Schutzplatz angeboten werden kann.

2 Die Gemeinden beschaffen im Auftrag des Amtes für Militär und Bevölkerungsschutz die notwendigen Informationen
für die Schutzplatzsteuerung. Gestützt darauf wird die Mindestzahl der Plätze der neuen Schutzräume durch den Kanton
festgelegt.

3  Der Kanton erlässt Schutzplatzsteuerungsmassnahmen in Form einer Weisung und setzt diese in Zusammenarbeit mit
den Gemeinden um.

4  Als gedeckt gilt der Schutzplatzbedarf, wenn für mindestens 100% der ständigen Wohnbevölkerung in einem Gebiet
(Gemeinde, Teil einer Gemeinde) Schutzplätze für den Wohnbereich vorhanden sind, die den vom Bundesrat
festgelegten Mindestanforderungen entsprechen und betriebsbereit sind.

§ 37bis* Aufhebung von Schutzräumen

1  Schutzräume können nach Vorgabe des Bundes vom Amt für Militär und Bevölkerungsschutz auf schriftlichen Antrag
der Eigentümerschaft und der Gemeinde aufgehoben werden.

2  Wer seinen Schutzraum baulich so verändert, dass dieser nicht mehr voll funktionsfähig ist, ist verpflichtet, diesen
wiederherzustellen oder eine entsprechende Ersatzabgabe zu leisten.


